An den Vorstand 

Diakoniewerk Osnabrück










Meinersen, 21. 12.01

Sehr geehrte Damen und Herren,

in einem Artikel der Osnabrücker Zeitung über die Betriebsversammlung des Diakoniewerks Osnabrück bin ich mit folgenden Worten zitiert worden:

„Es sei ein Unding, dass ein solcher Verbund mit 1200 Mitarbeitern und einem Etat von 100 Millionen Mark  von Dilettanten geführt wird. Solche Konstruktionen darf es zukünftig nicht mehr geben“.

Damit sind meine Äußerungen falsch wieder gegeben worden.

Ich habe zu den Vorgängen in Osnabrück Stellung genommen im Anschluss an die erste Betriebsversammlung, in der Frau Janssen-Reschke in sehr drastischer Weise die mangelnde Kompetenz des bei ihrem Eintritt amtierenden Vorstandes beschrieben hat. Diese Beschreibung und der Umstand, dass das Wohnstift Westerberg trotz massiver Warnungen gebaut wurde, hat mich veranlasst, die Arbeitsweise des damaligen Vorstandes als dilettantisch zu bezeichnen. An dieser Wertung halte ich fest. Ich bedauere, dass durch Verkürzungen in der Berichterstattung der Eindruck entstehen konnte, ich hätte den jetzigen Vorstand als dilettantisch bezeichnet. Ich bedauere es auch ausdrücklich, dass durch diese Berichterstattung das Ansehen der Vorstandsmitglieder beeinträchtigt worden sein kann.

Ich habe in der Mitarbeiterversammlung weiter Kritik geübt an der vereinsrechtlichen Konstruktion. An dieser Kritik halte ich fest:

Ich halte es in der Tat für ein Unding, dass eine Einrichtung dieser Größenordnung geleitet wird von einem ehrenamtlichen Vorstand und ohne jegliche Mitarbeiterbeteiligung. 

Gerade die von persönlichem Engagement und auch Betroffenheit geprägte Schilderung des außerordentlichen Einsatzes von Herrn Schröder macht deutlich, dass die Führung eines solchen Unternehmens Hauptamtlichkeit erfordert. Viele diakonische Einrichtungen haben deshalb aus genau diesem Grunde in den letzten Jahren ihre inneren Strukturen neu geordnet und faktische Geschäftsführung und Vorstandsfunktion zusammengefasst, so dass das operative Geschäft von Hauptamtlichen gelenkt werden kann. Damit wird das ehrenamtliche Engagement nicht ausgesperrt, es wird vielmehr dort eingesetzt, wo Anforderung und Kapazität in einem angemessenen Verhältnis stehen: in den Aufsichtsgremien.

Vor allem aber halte ich eine Konstruktion für verfehlt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Mitwirkung in den Aufsichtsgremien ausschließt.

Ich halte es auch für angemessen, diese – nicht auf Personen bezogene – Kritik jetzt zu äußern, weil aus den Erfahrungen in Osnabrück und in vielen anderen Einrichtungen für die Zukunft Konsequenzen gezogen werden müssen.

Ich hoffe, dass es mir mit diesen Erläuterungen gelungen ist, deutlich zu machen, dass es nicht in meiner Absicht lag, einzelne Mitglieder des jetzigen Vorstandes oder den Vorstand in seiner Gesamtheit anzugreifen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

M. Freyermuth
